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ANLAGE zur AUSSCHREIBUNG mit Durchführungsbestimmungen zum 
Spieljahr 2023/2024 
Durchführungsbestimmungen zum Spielbetrieb Herren 7er 2023/24 
 
Diese Durchführungsbestimmungen regeln den Spielbetrieb der Herren 7er-Staffel. Für alle weitergehenden 
Regelungen (Allgemeines wie Nutzung SBO, SR-Ansetzungen, Einsprüche, Anträge etc.) gilt die auf der Kreis-
Homepage veröffentlichte „AUSSCHREIBUNG mit Durchführungsbestimmungen zum Spieljahr 2023/2024“ 
 
1. Spielmodus 
In der Spielzeit 2023/2024 wird eine Herren-7er-Staffel mit fünf Mannschaften gebildet. Die Staffel wird der 4. 
Kreisklasse zugeordnet. Gespielt wird auf Kleinfeld in einer Doppelrunde (4 Spiele gegeneinander). Der Erste 
der Abschlusstabelle ist Staffelsieger. Ein Aufstiegsrecht wird nicht erworben.  
 
2. Spielzeit 
Die Spielzeit beträgt 2 x 35 Minuten. 
 
3. Ein- und Auswechslungen 
Abweichend können im Sinne von § 14 SpO in den Spielen den Herren 7er zu fünf Spieler mehrfach ein- und 
ausgewechselt werden. 
 
4. Festspielregelung 
Abweichend von § 10 SpO gilt keine Festspielregel. Es dürfen alle Spielerinnen und Spieler eingesetzt werden, 
die eine Spielberechtigung für die jeweilige Mannschaft besitzen. 
 
5. Zahl der Spieler 
Zu Beginn des Spiels müssen mindestens 5 Spieler (einschl. Torwart) auf dem Spielfeld sein. 
 
6. Abseitsregel 
Es wird ohne Abseits gespielt. 
 
7. Spielfeld 
Es wird auf einem Kleinfeld (oder in einer Spielhälfte eines Großfeldes quer über den Platz) mit mindestens 
40 x 60m bzw. höchstens 60 x 80m (Breite x Länge) mit Kleinfeldtoren (2 x 5m) gespielt (die Breite soll 2/3 der 
Länge betragen!). Die Größe des Strafraums beträgt 9m, die des Torraums 4m – Hütchen statt Linien zur 
Markierung sind zulässig. Werden Spiele auf geteiltem Großfeld mit fest installiertem Großfeldtor auf einer 
Seitenlinie ausgetragen, ist zu beachten, dass dieses zum Spielfeld gehört: Berührt der Ball Pfosten oder Latte 
und bleibt im Spielfeld, ist der Ball noch im Spiel.  
 
8.  Strafstöße/Abstand allgemein 
Strafstöße werden von der Neun-Meter-Linie (Strafraumgrenze) ausgeführt. Bei Straf-, Frei- und Eckstößen 
ist ein Abstand der gegnerischen Spieler von mindestens 5 Metern vom Ball einzuhalten. 
 
9.  Staffelleiter 
Heinz-Georg Degner, Im Süsingskoppel 44, 29574 Ebstorf. 
 
9. Rechtsprechung 
Zuständig für die Rechtsprechung ist – außer in Passangelegenheiten [Verbandssportgericht] – das Kreis-
Sportgericht: 
 (Vorsitzender) Helmut Schulz, Am Stadtbad 19b, 29451 Dannenberg 
 
 
Südergellersen, den 15. August 2023 Thore Lohmann (Vorsitzender des Kreisspielausschusses) 
 


